
 
 
Geprüfter Kameraoperator IHK 
 
Rahmenplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Rahmenplan Geprüfter Kameraoperator IHK 

Industrie- und Handelskammer zu Köln Seite 2   

 
 
Inhaltsverzeichnis Seite 
 
 
 
 
Vorwort   3 
 
 
Taxonomie der Lernziele   4 
 
 
Konzeption mit Stundenempfehlung   5 
 
 
Wirtschaftsbezogene Qualifikationen   6 
 
 
Handlungsspezifische Qualifikationen 
 
 

1. Journalistische Grundlagen, Kunst-, Film- und Fernsehgeschichte   7 
 

2. Medienrecht   8 
 

3. Angewandte Bild- und Lichtgestaltung 10 
 

4. Projektarbeit- und Fachgespäch 12 
 

 
Anhang 
 
Besondere Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung Geprüfter 
Kameraoperator IHK 



Rahmenplan Geprüfter Kameraoperator IHK 

Industrie- und Handelskammer zu Köln Seite 3   

 
 
Vorwort 
 
 
Die Industrie- und Handelskammer zu Köln hat in den vergangenen Jahren auf die 
Bedürfnisse der im Bezirk ansässigen Medienunternehmen reagiert, indem 
qualfizierte Fortbildungsprüfungen eingeführt wurden, die den in diesem 
Wirtschaftsbereich tätigen Personen die Möglichkeit geben, Ihre Qualifikationen 
durch eine öffentlich-rechtliche Fortbildungsprüfung zertifzieren und dokumentieren 
zu lassen. 
 
Der vorliegende Rahmenplan wurde von Sachverständigen der Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerseite, auf Basis der durch den Berufsbildungsausschuss der IHK Köln 
erlassenen Rechtsvorschrift, entwickelt und dient als gemeinsame Empfehlung für 
die Gestaltung der Vorbereitungslehrgänge. Daneben dient er den Mitgliedern 
unserer Prüfungsausschüsse als Grundlage für die Erstellung der Prüfungsaufgaben. 
 
Mit dem Geprüften Kameraoperator IHK liegt eine zeitgemäße Fortbildungsprüfung 
der zweiten Ebene des IHK-Bildungssystems vor, die auf den wirtschaftsbezogenen 
Qualifikationen der Prüfungen aus der DIHK-Dienstleistungsfachwirt-Familie basiert. 
Sie prüft damit neben technischem Wissen u. a. auch kaufmännische und rechtliche 
Sachverhalte, die auch dem Freiberufler im Medienbereich für sein alltägliches 
Aufgabenspektrum dienlich sind. 
 
Wir danken den an der Erstellung des Rahmenplans beteiligten Experten des 
Berufsbildungsausschusses, der Arbeitnehmervertretung, des Kölner Filmhauses, 
des mse - Medienfortbildungsinstituts Rhein-Erft. e.V. und des Georg-Simon-Ohm 
Berufskollegs für ihre ehrenamtliche Mitarbeit.  
 
Wir wünschen den Prüfungsteilnehmern viel Erfolg. 
 
Industrie- und Handelskammer zu Köln 
Geschäftsbereich Aus- und Weiterbildung 
 
November 2009 
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Taxonomie der Lernziele (Anwendungstaxonomie) 
 
Die Prüfungsanforderungen des Geprüften Kameraoperators sind in der Rechtsvorschrift 
handlungsorientiert formuliert. Der Rahmenplan ist eine Empfehlung für den Lehrgang, der 
auf die Prüfung vorbereitet. Er orientiert sich an den Vorgaben der in der Vorschrift 
festgelegten Prüfungsanforderungen. Er beschreibt die Qualifikationsinhalte und deren 
Bestandteile, die dem Lehrgangsteilnehmer vermittelt werden sollen, damit er die 
Anforderungen der Prüfung erfüllen kann. 
 
Die Anwendungstaxonomien beschreiben handlungsorientiert, wie und in welchem Umfang 
die Qualifikationselemente in die Tätigkeiten des Geprüften Kameraoperators eingehen. Sie 
sind auf das Ziel hin formuliert, also den Abschluss Geprüfter Kameraoperator, und 
beschreiben nicht den Weg dahin, also den Lehrgang und die Prüfung. Dabei werden – 
korrespondierend zu herkömmlichen Taxonomien – drei Ebenen unterschieden:  
 
WISSEN - beschreibt den Erwerb von Kenntnissen (Daten, Fakten, Sachverhalte), die 
notwendig sind, um Zusammenhänge zu verstehen. 
 
VERSTEHEN - beschreibt das Erkennen und Verinnerlichen von Zusammenhängen, um 
komplexe Aufgabenstellungen und Problemfälle einer Lösung zuführen zu können. 
 
ANWENDEN - beschreibt die aus dem Verstehen der Zusammenhänge resultierende 
Fähigkeit zu sach- und fachgerechtem Handeln. 
 
 
Die Zuordnung der Anwendungstaxonomie: 
 
WISSEN - kennen, überblicken 
 
VERSTEHEN - bewerten, einordnen, erkennen 
 
ANWENDEN - abstimmen, beachten, beherrschen, darstellen, mitwirken 
 
 
(Quelle DIHK) 
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Konzeption mit Stundenempfehlung 
Geprüfter Kameraoperator IHK 
 
 
Lern- und Arbeitsmethodik   10 UStd. 

 

I. Wirtschaftsbezogene Qualifikationen 
 
1. Volks- und Betriebswirtschaft   40 UStd. 

2. Rechnungswesen   45 UStd. 

3. Recht und Steuern   80 UStd. 

4. Unternehmensführung   65 UStd. 

 

II. Handlungsspezifische Qualifikationen 
 

1. Journalistische Grundlagen, Kunst-, Film- und Fernsehgeschichte 

1.1. Journalistische Genres und Darstellungsformen   40 UStd. 

1.2. Grundlegendes Verständnis kunstgeschichtlicher Fragen im 

 Zusammenhang mit der Bildgestaltung und Ästhetik   10 UStd. 

1.3. Grundlegendes Verständnis der deutschen, russischen und 

 amerikanischen Entwicklungsgeschichte von Film und 

 Fernsehen, insbesondere im Hinblick auf grundlegende 

 Meilensteine in diesen Bereichen   10 UStd. 

 

2. Medienrecht   40 UStd. 

 

3. Angewandte Bild- und Lichtgestaltung 

3.1. Angewandte Bildgestaltung (Visuelle Gestaltung)   60 UStd. 

3.2. Publizistische Bildgestaltung bei News, Reportage und 

 Studioproduktion   40 UStd. 

3.3. Grundlagen der Kamera- und Lichttechnik   60 UStd. 

3.4. Angewandte Lichtgestaltung   60 UStd. 

 

4. Projektarbeit und Fachgespräch   30 UStd. 

 

Gesamtstunden 590 UStd. 
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I. Wirtschaftsbezogene Qualifikationen 
 
(Diese Teilprüfung entspricht den "Wirtschaftsbezogenen Qualifikationen" der IHK-Dienst-

eistungsfachwirt-Familie und ist hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Hierzu ist ein 

separater Rahmenplan beim DIHK erhältlich.) 

 
1. Volks- und Betriebswirtschaft 
1.1. Volkswirtschaftliche Grundlagen 

1.2. Betriebliche Funktionen und deren Zusammenwirken 

1.3. Existenzgründung und Unternehmensrechtsformen 

1.4. Unternehmenszusammenschlüsse 
 
2. Rechnungswesen 
2.1. Grundlegende Aspekte des Rechnungswesens 

2.2. Finanzbuchhaltung 

2.3. Kosten- und Leistungsrechnung 

2.4. Auswertung der betriebswirtschaftlichen Zahlen 

2.5. Planungsrechnung 

 
3. Recht und Steuern 
3.1. Rechtliche Zusammenhänge 

3.2. Steuerrechtliche Bestimmungen 

 
4. Unternehmensführung 
4.1. Betriebsorganisation 

4.2. Personalführung 

4.3. Personalentwicklung 
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II. Handlungsspezifische Qualifikationen 
 
 
1. Qualifikationsbereich "Journalistische Grundlagen, Kunst-, Film- und Fernseh-
 geschichte" 
 
Im Qualifikationsbereich ”Journalistische Grundlagen, Kunst-, Film- und Fernsehge-
schichte“ soll der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie 
die grundlegenden gestalterischen Zusammenhänge von journalistischer und 
bildaufnehmender Tätigkeit in Film und Fernsehen versteht und kreativ im Team 
anforderungsgerecht umsetzen kann. 
 

Bestandteile der Qualifikationsinhalte Anwendungs- 
  taxonomie 
 
1.1. Journalistische Genres und Darstellungsformen 
 
1.1.1. Aktuelle Berichterstattung (NIF) einordnen 
1.1.2. Magazinbeiträge einordnen 
1.1.3. Feature, Reportage, Dokumentation einordnen 
1.1.4. Docutainment Formate einordnen 
1.1.5. Crossmediale Formate einordnen 
 
 
1.2. Grundlegendes Verständnis kunstgeschichtlicher 
 Fragen im Zusammenhang mit der Bildgestaltung 
 und Ästhetik 
 
1.2.1. Besondere ästhetische Grundlagen aus Malerei und 
 Architektur (z. B. Goldener Schnitt) einordnen 
1.2.2. Entwicklung von Bildgestaltung und -ästhetik seit  
 Einführung des bewegten Bildes einordnen 
1.2.3. Die Entwicklung vom Stumm- zum Tonfilm einordnen 
 
 
1.3. Grundlegendes Verständnis der deutschen, russischen 
 und amerikanischen Entwicklungsgeschichte von Film 
 und Fernsehen, insbesondere im Hinblick auf grund- 
 legende Meilensteine in diesen Bereichen 
 
1.3.1. Ausgewählte Beispiele, z. B. Lang, Murnau, Eisenstein, Ford einordnen 
1.3.2. Vergleichende Betrachtung mit ausgewählten Vertretern 
 anderer internationaler Stilrichtungen, z. B. Nouvelle Vague, 
 italienischer Neorealismus einordnen 
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2. Qualifikationsbereich "Medienrecht" 
 
Im Qualifikationsbereich "Medienrecht" soll der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin 
nachweisen, dass er/sie mit den für die Medienwirtschaft relevanten Rechtsbereichen des 
privaten und öffentlichen Rechts vertraut ist und diese im Rahmen der Medienproduktion 
berücksichtigen und anwenden kann. 
 
 
Bestandteile der Qualifikationsinhalte Anwendungs-
  taxonomie 
 
2.1. Grundlagen des Bürgerlichen Rechts, Handelsrechts und 
 Steuerrechts 
 
2.1.1. Maßgebliche Rechtsvorschriften im nationalen und 
 internationalen Rechtsverkehr überblicken 
2.1.2. Bürgerliches Recht berücksichtigen 
2.1.3. Handelsrecht berücksichtigen 
2.1.4. Steuerrecht berücksichtigen 
 
2.2. Grundsätze des Presse-, Persönlichkeits- und Medienrechts 
 
2.2.1. Verfassungsrechtliche Grundlagen überblicken 
2.2.2. Strafrechtliche Aspekte des Medienrechts berücksichtigen 
2.2.3. Zivilrechtliche Aspekte des Medienrechts berücksichtigen 
2.2.4. Namens-, Titel- und Kennzeichenschutz berücksichtigen 
2.2.5. Teledienste/Mediendienste erkennen 
2.2.6. Jugendschutz überblicken 
2.2.7. Presserecht verstehen 
 
2.3. Urheber und Lizenzrecht zur Beurteilung bestehender 
 Verwertungs- und Nutzungsrechte 
 
2.3.1. Entstehen des urheberrechtlichen Schutzes berücksichtigen 
2.3.2. Inhalt und Umfang des Urheberschutzes bewerten 
2.3.3. Schranken des Urheberrechts berücksichtigen 
2.3.4. Rechtsverkehr im Urheberrecht berücksichtigen 
2.3.5. Rechtsfolgen von Verletzungen des Urheberrechts berücksichtigen 
 
2.4. Medienspezifische, wettbewerbsrechtliche Vorschriften 
 
2.4.1. Allgemeine Bedeutung des Wettbewerbsrechts überblicken 
2.4.2. Trennung von Redaktion und Werbung berücksichtigen 
2.4.3. Preisangabenverordnung kennen 
2.4.4. Spezielle Werbeverbote und -beschränkungen überblicken 
2.4.5. Verfahren in Wettbewerbsstreitigkeiten beachten 
 
2.5. Medienspezifische Aspekte des Datenschutzes 
 
2.5.1. Maßgebliche Bestimmungen beachten 
2.5.2. Datenschutzrechtliche Problemfelder kennen 
2.5.3. Medienprivileg beachten 
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Fortsetzung 
 
 
2. Qualifikationsbereich "Medienrecht" 
 
 
Bestandteile der Qualifikationsinhalte Anwendungs-
  taxonomie 
 
2.6. Grundlagen des Vertragsrechts 
 
2.6.1. Vertragsabschluss berücksichtigen 
2.6.2. Kaufmännisches Bestätigungsschreiben und Auftrags- 
 bestätigung berücksichtigen 
2.6.3. Allgemeine Geschäftsbedingungen berücksichtigen 
2.6.4. Haftung, Gewährleistung, Leistungsstörung berücksichtigen 
2.6.5. Verbraucherschutzgesetz berücksichtigen 
 
2.7. Markengesetz, Rundfunkstaatsvertrag 
 
2.7.1. Marke und Markenschutz berücksichtigen 
2.7.2. Duales Rundfunksystem überblicken 
2.7.3. Regelungen des Staatsvertrags für Rundfunk und 
 Telemedien kennen 
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3. Qualifikationsbereich "Angewandte Bild- und Lichtgestaltung" 
 
Im Qualifikationsbereich "Angewandte Bild- und Lichtgestaltung" soll der Prüfungsteilnehmer/ 
die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie die Grundlagen der Bildgestaltung 
verstanden hat, eigenständig umsetzen und anwenden kann. Die Lichtgestaltung als Teil der 
Bildgestaltung soll auf aufwandsgerechtem, angemessenem Niveau beherrscht werden. 
 
 
Bestandteile der Qualifikationsinhalte Anwendungs- 
  taxonomie 
 
3.1. Angewandte Bildgestaltung (Visuelle Gestaltung) 
 
3.1.1. Zusammenarbeit mit technischen und kreativen Partnern bei 
 der Herstellung von TV-Produktionen und crossmedialen 
 Formaten mitwirken 
3.1.2. Koordinierung mit den anderen an der Produktion beteiligten 
 Abteilungen (Ausstattung, Maske, Kostüm, Ton, 
 Postproduktion etc.) mitwirken 
3.1.3. Einsatz bild- und filmästhetischer sowie dramaturgischer 
 Mittel, z. B. beherrschen 
  - Lichtstile 
  - Kamerabewegung und -standpunkte 
 - Umsetzung von Szenenauflösungen in Kameraeinstellungen 
3.1.4. Montagetechniken bei der Erstellung von TV-Produktionen 
 und crossmedialen Formaten berücksichtigen 
3.1.5. Koordinierung von Kamera- und Darstellerbewegungen mitwirken 
3.1.6. Fachgerechte Kameraführung mit Berücksichtigung der 
 Kamera- und Handlungsachsen beherrschen 
3.1.7. Umgang mit unterschiedlichen Bildaufnahmeformaten beherrschen 
3.1.8. Gestalterische Bewertung der Einstellungen nach dem Dreh mitwirken 
 
3.2. Publizistische Bildgestaltung bei News, Reportage und 
 Studioproduktion 
 
3.2.1. Praktisch und visuell angemessene Umsetzung redaktioneller 
 Vorgaben beherrschen 
3.2.2. Denken in Bildern - Konstruktion von Sequenzen beherrschen 
3.2.3. Das Wort im Film: Aussageabsicht, Bild-Ton-Schere u. ä.  mitwirken 
3.2.4. Tonatmosphäre mitwirken 
3.2.5. Drehverhältnis sicherstellen 
3.2.6. Nachgestellte Wirklichkeit - Rekonstruktion - Dokudrama berücksichtigen 
3.2.7. Umgang mit Protagonisten berücksichtigen 
3.2.8. Journalistische Ansprüche vs. bildgestalterische Wirklichkeit berücksichtigen 
3.2.9. Investigativer Journalismus vs. Grenzen der Abbildung berücksichtigen 
 
3.3. Grundlagen der Kamera- und Lichttechnik 
  
3.3.1. Wirtschaftliche Planung und Nutzung der technischen 
 Ausrüstung unter Berücksichtigung des Verhältnisses von 
 beabsichtigter Wirkung und Kostenaufwand berücksichtigen 
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Fortsetzung 
 
 
3. Qualifikationsbereich "Angewandte Bild- und Lichtgestaltung" 
 
 
Bestandteile der Qualifikationsinhalte Anwendungs-
  taxonomie 
 
3.3.2. Einsatzmöglichkeiten und Wirkungsweisen der technischen 
 Ausrüstung, insbesondere beherrschen 
 - Kameratyp 
  - Objektive und Filter 
  - Energieversorgung 
  - Lichtausrüstung 
 - Zubehör 
3.3.3. Einsatz unterschiedlicher gängiger Kameratechnologien berücksichtigen 
3.3.4. Fachgerechte Kameraführung und -bewegung  unter 
 Berücksichtigung der Kamera- und Handlungsachsen beherrschen 
3.3.5. Überwachung des Drehbühnenaufbaus abstimmen 
3.3.6. Umgang mit unterschiedlichen Bildaufnahmeformaten beherrschen 
3.3.7. Technische Bewertung der Einstellung nach dem Dreh, 
 insbesondere beherrschen 
  - Schärfe 
  - Belichtung 
  - Farbfilterung 
3.3.8. Farbkorrektur berücksichtigen 
3.3.9. Beleuchtungstechnik: Lichttechnische Größen, 
 Lampenarten und Zubehör mitwirken 
3.3.10. Visualisierung von Lichtplänen gemäß aktueller Normen berücksichtigen 
3.3.11. File-basierter Workflow beherrschen 
  - Auswahlkriterien für Dateisystem, Dateiformat, Dateigröße 
  - Kameraprocessing, Kamerarohdaten (RAW) 
  - Datenkompression, -speicherung, -konvertierung und -transport 
  - Archivierung von Daten 
 
3.4. Angewandte Lichtgestaltung 
 
3.4.1. Gestalterischer Lichtaufbau für non-fiktionale TV-Produktionen berücksichtigen 
3.4.2. Kreative Gestaltungsmöglichkeiten in dramaturgischer, 
 äthetischer und emotionaler Atmosphäre berücksichtigen 
3.4.3. Farbgestaltung und Filterung berücksichtigen 
3.4.4. Erstellen und Bewerten von genrebezogenen Lichtplänen berücksichtigen 
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4. Qualifikationsbereich "Projektarbeit und Fachgespräch" 
 
Im Qualifikationsbereich ”Projektarbeit und Fachgespräch“ soll der Prüfungsteilnehmer oder 
die Prüfungsteilnehmerin durch Erstellen eines Konzeptes und durch Realisierung eines AV-
Medienbeitrags nachweisen, dass er/sie unter Beachtung redaktioneller Vorgaben und 
medienrechtlicher Vorschriften eine Kameraarbeit von 5 bis 15 Minuten eigenverantwortlich 
(sendefertig) in professioneller TV-Qualität im Team realisieren kann. Die zur Verfügung 
stehende Zeit und das technische Equipment werden zur Projektaufgabe vorgegeben. 
  
Er/Sie soll ferner nachweisen, dass er/sie im Fachgespräch Rede-, Gesprächs- und 
Präsentationstechniken zielorientiert und adressatengerecht einsetzen sowie seine/ihre 
persönliche Zeitgestaltung effektiv organisieren kann. 
 
 
Bestandteile der Qualifikationsinhalte Anwendungs-
  taxonomie 
 
4.1. Inhaltliche Begründung der angewandten Bild- und 
 Lichtgestaltung darstellen 
 
4.2. Zusammenhang journalistischer und bildaufnehmender 
 Tätigkeit berücksichtigen 
 
4.3. Praktische Umsetzung redaktioneller Vorgaben unter 
 Beachtung zeitlicher und wirtschaftlicher Anforderungen beherrschen 
 
4.4.  Technisch-inhaltliche Planung, anforderungsgerechte 
 Auswahl und Einsatz der Produktionstechnik berücksichtigen 
 
4.5. Bildgestalterische Aspekte im Zusammenwirken mit 
 allen relevanten Gewerken (Regie, Ausstattung, Maske, 
 Kostüm, Ton, etc.) berücksichtigen 
 
4.6. Nachbearbeitung (Postproduktion) berücksichtigen 
 
 



 

 
 
 
 
 

Besondere Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung 
Geprüfter Kameraoperator IHK 

 
Die Industrie- und Handelskammer zu Köln erlässt aufgrund des Beschlusses des 
Berufsbildungsausschusses vom 3. Juni 2009 als zuständige Stelle nach § 54 in Verbindung mit § 79 
Abs. 4 Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I, Seite 931), zuletzt geändert durch 
Artikel 9 b des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I, Seite 2246), folgende besondere 
Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung Geprüfter Kameraoperator IHK. 
 

§ 1 
Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Abschlusses 

 
(1) Zum Nachweis von Kenntnissen, Fertigkeiten und Erfahrungen, die durch die Fortbildung zum 
"Geprüften Kameraoperator IHK" erworben worden sind, kann die zuständige Stelle Prüfungen nach 
den §§ 2 bis 8 durchführen. 
 
(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin die 
notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzt, die es ihm/ihr ermöglichen, planerische, 
gestalterische und technische Sach- und Führungsaufgaben in den nachfolgend dargestellten 
Tätigkeitsbereichen eigenständig und verantwortlich durchzuführen und auszuwerten: 
 

1. Einsatzmöglichkeiten und Wirkungsweisen der gesamten aufnahmetechnischen 
Ausrüstung berücksichtigen und die Kameraführung fachgerecht beherrschen  

2. den Einsatz der aufnahmetechnischen Ausrüstung betriebswirtschaftlich bewerten und 
den Personaleinsatz der Kameraabteilung kostenbewußt planen  

3. mit technischen und kreativen Partnern bei der Herstellung von AV-Produktionen 
zusammenarbeiten sowie bei der Koordinierung von Kamera- und 
Darstellerbewegungen und der Bewertung der Bildaufnahmen nach dem Dreh 
mitarbeiten 

4. redaktionelle Vorgaben im non-fiktionalen Bereich umsetzen unter Berücksichtigung 
des gestalterischen Lichtaufbaus für non-fiktionale TV-Produktionen, der 
Montagetechniken bei der Erstellung von TV-Produktionen sowie bild- und 
filmästhetischer und dramaturgischer Mittel von Szenenauflösungen in 
Kameraeinstellungen 

5. Drehbühnenaufbau planen und überwachen 
 
(3) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum anerkannten Abschluss ”Geprüfter Kameraoperator 
IHK“. 
 

§ 2 
Zulassungsvoraussetzungen 

 
(1) Zur Prüfung im Prüfungsteil ”Wirtschaftsbezogene Qualifikationen” ist zuzulassen, wer 
 
 1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
  und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis 
 
oder 
 
 2. eine mindestens vierjährige Berufspraxis 
 
nachweist. 



(2) Zur Prüfung im Prüfungsteil "Handlungsspezifische Qualifikationen" ist zuzulassen, wer den 
Prüfungsteil "Wirtschaftsbezogene Qualifikationen" abgelegt hat und 
 
 1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung im anerkannten Ausbildungsberuf 
  Mediengestalter Bild und Ton und danach eine insgesamt mindestens zweijährige 
  Berufspraxis 
 
oder  
 
 2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen anerkannten  
  Ausbildungsberuf und danach eine insgesamt mindestens dreijährige Berufspraxis 
 
oder 
 
 3. insgesamt eine mindestens fünfjährige Berufspraxis 
 
nachweist. 
 
(3) Die Berufspraxis im Sinne des Abs. 2 sowie die anerkannten Ausbildungsberufe gemäß Abs. 2 Nr. 2 
müssen inhaltlich wesentliche Bezüge zu den in § 1 Abs. 2 genannten Funktionen haben.  
 
(4) Abweichend von Abs. 1 und 2 kann zur Prüfung auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von 
Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, dass er Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 
erworben hat, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.  
 

§ 3 
Gliederung und Inhalt der Prüfung 

 
(1) Die Prüfung gliedert sich in folgende Teilprüfungen: 
 
 1. Wirtschaftsbezogene Qualifikationen 
 2. Handlungsspezifische Qualifikationen 
 
(2) Die Teilprüfung "Wirtschaftsbezogene Qualifikationen" gliedert sich in folgende Qualifikations- 
bereiche: 
 
 1. Volks- und Betriebswirtschaft 
 2. Rechnungswesen 
 3. Recht und Steuern 
 4. Unternehmensführung 
 
(3) Die Teilprüfung "Handlungsspezifische Qualifikationen" gliedert sich in folgende Qualifikations- 
bereiche: 
 
 1. Journalistische Grundlagen, Kunst-, Film- und Fernsehgeschichte 
 2. Medienrecht 
 3. Angewandte Bild- und Lichtgestaltung 
 4. Projektarbeit und Fachgespräch 
 
(4) Die ”Wirtschaftsbezogenen Qualifikationen” gemäß Abs. 2 und die ”Handlungsspezifischen 
Qualifikationen” gemäß Abs. 3 Nr. 1 bis 3 sind schriftlich zu prüfen. Die ”Handlungsspezifischen 
Qualifikationen” gemäß Abs. 3 Nr. 4 sind praktisch und mündlich zu prüfen. 



 
§ 4 

Wirtschaftsbezogene Qualifikationen 
 
(1) Im Qualifikationsbereich „Volks- und Betriebswirtschaft“ sollen zum einen grundlegende 
volkswirtschaftliche Zusammenhänge und ihre Bedeutung für die betriebliche Praxis beurteilt werden 
können. Zum anderen müssen grundlegende betriebliche Funktionen und Funktionsbereiche und deren 
Zusammenwirken im Betrieb verstanden werden. Weiterhin soll der Vorgang einer Existenzgründung 
erfasst und in seiner Gesamtheit strukturiert werden können. In diesem Rahmen können geprüft 
werden: 
 
 1. Volkswirtschaftliche Grundlagen 
 2. Betriebliche Funktionen und deren Zusammenwirken 
 3. Existenzgründung und Unternehmensrechtsformen 
 4. Unternehmenszusammenschlüsse 
 
 
(2) Im Qualifikationsbereich „Rechnungswesen“ soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, die 
Bedeutung des Rechnungswesens als Dokumentations-, Entscheidungs- und Kontrollinstrument für die 
Unternehmensführung darstellen und begründen zu können. Dazu gehören insbesondere, die 
bilanziellen Zusammenhänge sowie die Kostenrechnung in Grundzügen erläutern und anwenden zu 
können. Außerdem sollen die erarbeiteten Zahlen für eine Aussage über die Unternehmenssituation 
ausgewertet werden können. In diesem Rahmen können geprüft werden: 
 
 1. Grundlegende Aspekte des Rechnungswesens 
 2. Finanzbuchhaltung 
 3. Kosten- und Leistungsrechnung 
 4. Auswertung der betriebswirtschaftlichen Zahlen 
 5. Planungsrechnung 
 
(3) Im Qualifikationsbereich „Recht und Steuern“ sollen allgemeine Kenntnisse des Bürgerlichen 
Rechts und des Handelsrechts sowie Kenntnisse des Arbeitsrechts nachgewiesen werden. Weiterhin 
sollen an unternehmenstypischen Beispielen und Situationen mögliche Vertragsgestaltungen 
vorbereitet und deren Auswirkungen bewertet werden können. Es müssen außerdem die Grundzüge 
des unternehmensrelevanten Steuerrechts verstanden werden. In diesem Rahmen können geprüft 
werden: 
 
 1. Rechtliche Zusammenhänge 
 2. Steuerrechtliche Bestimmungen 
 
(4) Im Qualifikationsbereich „Unternehmensführung“ soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, die 
Inhalte der Betriebsorganisation, der Personalführung und -entwicklung sowie der Planungs- und 
Analysemethoden im betrieblichen Umfeld zu kennen, deren Auswirkungen auf die 
Unternehmensführung erläutern und in Teilumfängen anwenden zu können. In diesem Rahmen können 
geprüft werden: 
 
 1. Betriebsorganisation 
 2. Personalführung 
 3. Personalentwicklung 
 
(5) Die schriftliche Prüfung besteht für jeden Qualifikationsbereich aus einer unter Aufsicht 
anzufertigenden Arbeit, deren Mindestbearbeitungszeiten jeweils betragen: 
 
 1. Volks- und Betriebswirtschaft   60 Minuten 
 2. Rechnungswesen    90 Minuten 
 3. Recht und Steuern    60 Minuten 
 4. Unternehmensführung    90 Minuten 
 
(6) Wurden in nicht mehr als einem Qualifikationsbereich mangelhafte Prüfungsleistungen erbracht, ist 
in diesem Qualifikationsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung anzubieten.  



Bei einer oder mehreren ungenügenden Leistungen besteht diese Möglichkeit nicht. Die 
Ergänzungsprüfung soll anwendungsbezogen durchgeführt werden und in der Regel nicht länger als 15 
Minuten dauern. Die Bewertungen der schriftlichen Prüfungsleistung und der mündlichen 
Ergänzungsprüfung werden zu einer Note zusammengefasst. Dabei wird die Bewertung der 
schriftlichen Prüfungsleistung doppelt gewichtet. 
 

§ 5 
Handlungsspezifische Qualifikationen 

 
(1) Im Qualifikationsbereich ”Journalistische Grundlagen, Kunst-, Film- und Fernsehgeschichte“ soll der 
Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie die grundlegenden 
gestalterischen Zusammenhänge von journalistischer und bildaufnehmender Tätigkeit in Film und 
Fernsehen versteht und kreativ im Team anforderungsgerecht umsetzen kann. 
 
 
 
In diesem Rahmen können geprüft werden: 
 
 1. Journalistische Genres und Darstellungsformen 
 2. Grundlegendes Verständnis kunstgeschichtlicher Fragen im Zusammenhang mit der 
  Bildgestaltung und Ästhetik 
 3. Grundlegendes Verständnis der deutschen, russischen und amerikanischen 
  Entwicklungsgeschichte von Film und Fernsehen, insbesondere im Hinblick auf 
  grundlegende Meilensteine in diesen Bereichen 
 
(2) Im Qualifikationsbereich "Medienrecht" soll der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin 
nachweisen, dass er/sie mit den für die Medienwirtschaft relevanten Rechtsbereichen des privaten und 
öffentlichen Rechts vertraut ist und diese im Rahmen der Medienproduktion berücksichtigen und 
anwenden kann. 
 
In diesem Rahmen können geprüft werden: 
 
 1. Grundlagen des Bürgerlichen Rechts, Handelsrechtsund Steuerrechts 
 2. Grundsätze des Presse-, Persönlichkeits- und Medienrechts 
 3. Urheber- und Lizenzrecht zur Beurteilung bestehender Verwertungs- und 
  Nutzungsrechte 
 4. Medienspezifische wettbewerbsrechtliche Vorschriften 
 5. Medienspezifische Aspekte des Datenschutzes 
 6. Grundlagen des Vertragsrechts 
 7. Markengesetz, Rundfunkstaatsvertrag  
 
(3) Im Qualifikationsbereich "Angewandte Bild- und Lichtgestaltung" soll der Prüfungsteilnehmer/die 
Prüfungsteilnehmerin nachweisen, dass er/sie die Grundlagen der Bildgestaltung verstanden hat, 
eigenständig umsetzen und anwenden kann. Die Lichtgestaltung als Teil der Bildgestaltung soll auf 
aufwandsgerechtem, angemessenem Niveau beherrscht werden. 
 
In diesem Rahmen können geprüft werden: 
 
 1. Angewandte Bildgestaltung (Visuelle Gestaltung) 
 2. Publizistische Bildgestaltung bei News, Reportage und Studioproduktion 
 3. Grundlagen der Kamera- und Lichttechnik 
 4. Angewandte Lichtgestaltung 
 
(4) Im Qualifikationsbereich ”Projektarbeit und Fachgespräch“ soll der Prüfungsteilnehmer oder die 
Prüfungsteilnehmerin durch Erstellen eines Konzeptes und durch Realisierung eines 
AV-Medienbeitrags nachweisen, dass er/sie unter Beachtung redaktioneller Vorgaben und 
medienrechtlicher Vorschriften eine Kameraarbeit von 5 bis 15 Minuten eigenverantwortlich 
(sendefertig) in professioneller TV - Qualität im Team realisieren kann. Die zur Verfügung stehende Zeit 
und das technische Equipment werden zur Projektaufgabe vorgegeben. 



Er/Sie soll ferner nachweisen, dass er/sie im Fachgespräch Rede-, Gesprächs- und 
Präsentationstechniken zielorientiert und adressatengerecht einsetzen sowie seine/ihre persönliche 
Zeitgestaltung effektiv organisieren kann. 
 
In diesem Rahmen können geprüft werden: 
 

1. Inhaltliche Begründung der angewandten Bild- und Lichtgestaltung 
2. Zusammenhang journalistischer und bildaufnehmender Tätigkeit 
3. Praktische Umsetzung redaktioneller Vorgaben unter Beachtung zeitlicher und 

wirtschaftlicher Anforderungen 
4. Technisch inhaltliche Planung, anforderungsgerechte Auswahl und Einsatz der 

Produktionstechnik 
5. Bildgestalterische Aspekte im Zusammenwirken mit allen relevanten Gewerken (Regie, 

Ausstattung, Maske, Kostüm, Ton etc.) 
6. Nachbearbeitung (Postproduktion) 

 
Die Bestimmungen des Medienrechtes sind dabei zu berücksichtigen. 
 
(5) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Qualifikationsbereiche werden schriftlich geprüft. Die 
schriftliche Prüfung besteht aus unter Aufsicht zu bearbeitenden anwendungsbezogenen 
Aufgabenstellungen und soll je Qualifikationsbereich mindestens 60 Minuten dauern und insgesamt 
höchstens 360 Minuten betragen. 
 
(6) Eine schriftliche Prüfungsleistung, die mit weniger als 50 Punkten, aber mindestens 40 Punkten 
bewertet wurde, ist auf Antrag des Prüfungsteilnehmers/der Prüfungsteilnehmerin oder durch 
Beschluss des Prüfungsausschusses durch eine mündliche Prüfung zu ergänzen. Diese soll nicht 
länger als 15 Minuten dauern. Sofern mehr als eine schriftliche Prüfungsleistung mit weniger als 50 
Punkten bewertet wurde, ist keine mündliche Ergänzungsprüfung durchzuführen. 
 
(7) Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung und die der mündlichen Ergänzungsprüfung 
werden zusammengefasst. Dabei wird die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung doppelt 
gewichtet. Die mündliche Ergänzungsprüfung soll in der Regel nicht länger als 15 Minuten dauern. 
 
(8) Die Prüfung im Qualifikationsbereich gemäß Absatz 4 erfolgt praktisch und mündlich. Das Thema 
der Projektarbeit wird auf der Grundlage des vom Prüfungsteilnehmer eingereichten 
Konzeptvorschlages vom Prüfungsausschuss gestellt. Für die Erstellung des Projektes beträgt die 
anschließende Bearbeitungszeit vier Wochen. 
 
Die Prüfzeit für die mündliche Prüfung beträgt insgesamt in der Regel 45 Minuten. Davon entfallen max. 
15 Minuten auf die Präsentation des Konzeptes und des Produktionsplanes durch den 
Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin und die verbleibende Zeit beinhaltet fachbezogene 
Fragen des Prüfungsausschusses. 
 
Die Zulassung zur mündlichen Prüfung (Präsentation/Fachgespräch) ist zu versagen, wenn in der 
Bewertung der Projektarbeit nicht mindestens ausreichende Leistungen erzielt wurden. 
 

§ 6 
Anrechnung anderer Prüfungsleistungen 

 
(1) Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen, die bereits erfolgreich eine IHK-Prüfung auf 
Grund einer Regelung nach dem Berufsbildungsgesetz abgelegt haben, können beantragen, vom 
Prüfungsteil „Wirtschaftsbezogene Qualifikationen“ gemäß § 4 befreit zu werden, sofern diese den 
Anforderungen der entsprechenden Prüfungsinhalte nach dieser Vorschrift entspricht. 

(2) Der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin kann auf Antrag von der Ablegung einzelner 
schriftlicher Prüfungsleistungen befreit werden, wenn in den letzten fünf Jahren vor einer zuständigen 
Stelle, einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen 
Prüfungsausschuss eine Prüfung mit Erfolg abgelegt wurde, die den Anforderungen der 
entsprechenden Prüfungsinhalte nach dieser Vorschrift entspricht. 



(3) Eine Freistellung im Qualifikationsbereich "Projektarbeit und Fachgespräch" ist nicht zulässigt. 

 
§ 7 

Bewerten der Teilprüfungen und Bestehen der Prüfung 
 
(1) Die Prüfungsleistungen sind einzeln zu bewerten. Die Teilprüfungen „Wirtschaftsbezogene 
Qualifikationen“ und „Handlungsspezifische Qualifikationen“ sind ebenso einzeln zu bewerten. Die 
Bewertung der beiden Teilprüfungen sowie die Gesamtbewertung sind aus dem arithmetischen Mittel 
der Punktebewertung der einzelnen Prüfungsleistungen zu bilden. 
 
(2) Die Bewertung der Prüfungsleistungen gemäß § 5 (8) erfolgen gesondert. Die Bewertung der 
Projektarbeit und das Fachgespräch werden zu einer Note zusammengefasst, dabei hat die Bewertung 
der Projektarbeit gegenüber der Bewertung des Fachgespräches das doppelte Gewicht. 
 
(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfungsteilnehmer in allen Qualifikationsbereichen 
mindestens ausreichende Leistungen (50 Punkte) erbracht hat. 
 
(4) Über das Ergebnis des Prüfungsteils "Wirtschaftsbezogene Qualifikationen" ist eine Bescheinigung 
auszustellen. 
 
(5) Über das Bestehen der Prüfung ist ein Zeugnis auszustellen. Im Falle der Freistellung gemäß § 6 
sind Ort, Datum und Abschlussbezeichnung der anderweitig abgelegten Prüfung sowie die 
Bezeichnung des Prüfungsgremiums anzugeben. 
 

§ 8 
Wiederholung der Prüfung 

 
(1) Eine Teilprüfung, die nicht bestanden ist, kann zweimal wiederholt werden.  
 
(2) Mit dem Antrag auf Wiederholung der Prüfung wird der Prüfungsteilnehmer oder die 
Prüfungsteilnehmerin von einzelnen Prüfungsleistungen befreit, wenn die darin in einer 
vorangegangenen Prüfung erbrachten Leistungen mindestens ausreichend sind und der 
Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin sich innerhalb von zwei Jahren, gerechnet vom 
Tage der Beendigung der nicht bestandenen Prüfung an, zur Wiederholungsprüfung angemeldet hat. 
Bestandene Prüfungsleistungen können auf Antrag einmal wiederholt werden. In diesem Fall gilt das 
Ergebnis der letzten Prüfung. 
 

§ 9 
Inkrafttreten und Befristung 

 
(1) Diese Besonderen Rechtsvorschriften treten am Tage ihrer Veröffentlichung in den Mitteilungen der 
Industrie- und Handelskammer zu Köln "IHKplus" befristet bis zum 31. Dezember 2013 in Kraft. 
 
 
 
Köln, den 16. Juni 2009 
 
 
 
 
 
Paul Bauwens-Adenauer      Dr. Herbert Ferger 
Präsident        Hauptgeschäftsführer 
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